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 Beratungsfolge  Sitzungstermin 

 Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

Fraktion 
 

   

Verwaltungsausschuss 
  

17.10.2018                   

Gemeinderat 
  

04.12.2018                   

 
 
Betreff: 

Kommunale Beteiligungsmöglichkeit an der EWE Netz GmbH 
 
Schilderung der Sach- und Rechtslage: 

Es wird Bezug genommen auf die Sitzungsvorlage vom 29.08.2018 (Drs.-Nr. 2018-78). 
 
Die EWE AG hat der Gemeinde mit Schreiben vom 16.07.2018 ein verbindliches Angebot  zur 
kommunalen Beteiligungsmöglichkeit an der EWE Netz GmbH gemacht. Sie bietet an, sich mit 
einem Mindestbetrag in Höhe von 10.097,76 Euro zu beteiligen. Die mögliche 
Maximalbeteiligung beträgt 3.786.567,36 Euro. Die Garantiedividende beträgt netto 3,57 % p.a. 
Auch die Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.  KG (KNN) hat die Städte und 
Gemeinden im Versorgungsgebiet der EWE, die sich noch nicht beteiligt haben, persönlich 
angeschrieben. Sie werben für eine Mitgliedschaft. 
 
In der VA-Sitzung am 19.09.2018 wurde beschlossen, die Entscheidung über die kommunale 
Beteiligungsmöglichkeit an der EWE Netz GmbH zurückzustellen. Vielmehr sollte in der 
Ratssitzung am 24.09.2018 ein Vertreter der EWE Netz GmbH die Beteiligung nähern erläutern. 
In der Ratssitzung am 24.09.2018 haben die Herren Cordes und Pruss von der EWE Netz 
GmbH die Beteiligungsmöglichkeiten und deren Folgen anhand einer Präsentation dargestellt. 
Die Präsentation ist als Anlage zu dem Ratsprotokoll vom 24.09.2018 beigefügt. 
In der VA-Sitzung am 17.10.2018 soll über eine Beteiligung weiter beraten werden. 
 
Hinzuweisen ist nochmal darauf, dass die Beteiligung über eine Kreditaufnahme finanziert 
werden müsste. Auch ist nicht auszuschließen, dass eine Kapitalertragsteuer auf die Rendite zu 
zahlen ist.  
 
Die Zeichnungsfrist für die Beteiligung endet am 26.10.2108.  
Da über die Beteiligung ausschließlich der Gemeinderat entscheiden kann, kann der VA jetzt 
nur im Falle eines Beitritts einen vorläufigen Beschluss unter Vorbehalt der endgültigen 
Beschlussfassung durch den Rat fassen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
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Haushaltsmittel für eine Beteiligung an der EWE Netz GmbH über die KNN stehen 2018 nicht 
zur Verfügung. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Dem VA wird empfohlen, dem Rat folgenden Beschluss vorzuschlagen: 
 

Die Gemeinde Friedeburg beteiligt sich im Jahr 2018 -nicht- über die Kommunale 
Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co. KG (KNN) an die EWE Netz GmbH. 

 
 
 
 
 
Goetz 
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